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Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/66/464)] 

66/183. Internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Welt-
drogenproblems 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung der von der Generalversammlung auf ihrer zwanzigsten Sondertagung 
angenommenen Politischen Erklärung1, der Erklärung über die Leitgrundsätze für die Sen-
kung der Drogennachfrage2, des Aktionsplans für internationale Zusammenarbeit bei der 
Ausmerzung des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmittelpflanzen und für Alternative 
Entwicklung3, des Aktionsplans zur Verwirklichung der Erklärung über die Leitgrundsätze 
für die Senkung der Drogennachfrage4 und der während des Tagungsteils auf Ministerebene 
der sechsundvierzigsten Tagung der Suchtstoffkommission verabschiedeten gemeinsamen 
Ministererklärung5, 

 unter Hinweis darauf, dass die Generalversammlung in ihrer Resolution 64/182 vom 
18. Dezember 2009 die Politische Erklärung und den Aktionsplan für internationale Zu-
sammenarbeit zugunsten einer integrierten und ausgewogenen Strategie zur Bekämpfung 
des Weltdrogenproblems annahm, die auf dem Tagungsteil auf hoher Ebene der zweiund-
fünfzigsten Tagung der Suchtstoffkommission verabschiedet wurden6, und die Staaten auf-
forderte, für die vollständige Durchführung der darin aufgeführten Maßnahmen zu sorgen, 
damit sie ihre Ziele und Zielvorgaben rasch erfüllen können, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 53/115 vom 9. Dezember 1998, in der sie die 
Regierungen, die zuständigen Organe der Vereinten Nationen, die Sonderorganisationen und 
anderen internationalen Organisationen nachdrücklich aufforderte, Transitstaaten, insbeson-
dere Entwicklungsländern, bei Bedarf und auf Antrag Hilfe und Unterstützung zu gewähren, 

_______________ 
1 Resolution S-20/2, Anlage. 
2 Resolution S-20/3, Anlage. 
3 Resolution S-20/4 E. 
4 Resolution 54/132, Anlage. 
5 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003, Supplement No. 8 (E/2003/28/Rev.1), 
Kap. I, Abschn. C. 
6 Ebd., 2009, Supplement No. 8 (E/2009/28), Kap. I, Abschn. C. 
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um sie besser zu befähigen, den unerlaubten Handel mit Suchtstoffen und psychotropen 
Stoffen zu bekämpfen, 

 ferner unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen7, die Be-
stimmungen des Ergebnisses des Weltgipfels 20058 zur Bekämpfung des Weltdrogen-
problems, die Politische Erklärung zu HIV/Aids9 und andere einschlägige Resolutionen  
der Vereinten Nationen, namentlich die Resolution 65/233 der Generalversammlung vom 
21. Dezember 2010 und die Resolutionen über regionale und internationale Zusammenar-
beit zur Verhütung der Abzweigung und des Schmuggels von Ausgangsstoffen, 

 unter Hinweis auf die vom Wirtschafts- und Sozialrat verabschiedeten Resolutionen 
2010/17 und 2010/21 vom 22. Juli 2010 über die Neuordnung der Aufgaben des Büros der 
Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und Abänderung des strategi-
schen Rahmens, 

 mit Dank Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die der Generalsekretär unter-
nimmt, um innerhalb des Systems der Vereinten Nationen einen wirksamen und umfassen-
den Ansatz zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität und des 
Weltdrogenproblems zu entwickeln, und in Bekräftigung der entscheidenden Rolle der Mit-
gliedstaaten in dieser Hinsicht, 

 unter Begrüßung der Anstrengungen, die von den Mitgliedstaaten unternommen wer-
den, um die Bestimmungen des Einheits-Übereinkommens von 1961 über Suchtstoffe in der 
durch das Protokoll von 1972 geänderten Fassung10, des Übereinkommens von 1971 über 
psychotrope Stoffe11 und des Übereinkommens der Vereinten Nationen von 1988 gegen den 
unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen12 einzuhalten, 

 sowie unter Begrüßung des fünfzigsten Jahrestags der Verabschiedung des Einheits-
Übereinkommens über Suchtstoffe, 

 anerkennend, wie wichtig die weltweite Geltung und die Durchführung der drei inter-
nationalen Suchtstoffübereinkommen gegen den unerlaubten Drogengebrauch und Drogen-
handel sind, 

 unter Begrüßung der Maßnahmen des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung zur Erarbeitung eines thematisch und regional ausgerichteten Pro-
grammansatzes für seine Tätigkeiten und in Anbetracht der Fortschritte bei der Umsetzung 
dieses Ansatzes, 

 unter Hinweis auf alle Resolutionen, die von der Suchtstoffkommission auf ihrer vier-
undfünfzigsten Tagung verabschiedet wurden13, 

_______________ 
7 Siehe Resolution 55/2. 
8 Siehe Resolution 60/1. 
9 Resolution 60/262, Anlage. 
10 United Nations, Treaty Series, Vol. 976, Nr. 14152. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBI. 
1977 II S. 111; 1980 II S. 1405; 1981 II S. 378; 1985 II S. 1103; LGBl. 1980 Nr. 37; 1999 Nr. 234; öBGBl. 
Nr. 531/1978; AS 2005 371. 
11 Ebd., Vol. 1019, Nr. 14956. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1976 II S. 1477; LGBl. 2000 
Nr. 6; öBGBl. III Nr. 148/1997; AS 1996 1752. 
12 Ebd., Vol. 1582, Nr. 27627. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1993 II S. 1136; LGBl. 2007 
Nr. 64; öBGBl. III Nr. 154/1997; AS 2006 531. 
13 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2011, Supplement No. 8 (E/2011/28), Kap. I, 
Abschn. C. 
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 ernsthaft besorgt darüber, dass das Weltdrogenproblem trotz der verstärkten Bemü-
hungen, die die Staaten, die zuständigen Organisationen, die Zivilgesellschaft und die nicht-
staatlichen Organisationen nach wie vor unternehmen, weiterhin eine ernsthafte Bedrohung 
der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit und des Wohlergehens der Menschheit, insbe-
sondere der Kinder und Jugendlichen und ihrer Familien, und der nationalen Sicherheit und 
Souveränität der Staaten darstellt und dass es die sozioökonomische und politische Stabilität 
und die nachhaltige Entwicklung untergräbt, 

 tief besorgt über die Notwendigkeit, alle geeigneten Maßnahmen, einschließlich Ge-
setzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen, zu treffen, um Kinder und 
junge Menschen vor dem unerlaubten Gebrauch von in den einschlägigen Verträgen festge-
legten Suchtstoffen und psychotropen Stoffen zu schützen und die Heranziehung von Kin-
dern und jungen Menschen für die unerlaubte Herstellung dieser Stoffe und für den uner-
laubten Verkehr damit zu verhindern, und den Regierungen eindringlich nahelegend, die 
Resolution 53/10 der Suchtstoffkommission vom 12. März 201014 durchzuführen, 

 mit ernster Besorgnis Kenntnis nehmend von der weltweiten Zunahme des Miss-
brauchs bestimmter Drogen und der Verbreitung neuer Substanzen, wie derjenigen, die in 
Resolution 53/13 der Suchtstoffkommission vom 12. März 201014 genannt werden, sowie 
von der zunehmenden Komplexität der grenzüberschreitenden organisierten kriminellen 
Gruppen, die sie herstellen und verteilen, 

 sowie mit ernster Besorgnis Kenntnis nehmend von der weltweiten Zunahme des 
Missbrauchs und der Herstellung amphetaminähnlicher Stimulanzien sowie der Verbreitung 
chemischer Ausgangsstoffe, die für die unerlaubte Herstellung von Suchtstoffen und psy-
chotropen Stoffen eingesetzt werden, und von der Anwendung neuer Abzweigungsmetho-
den durch organisierte kriminelle Gruppen, 

 in der Erkenntnis, dass in den letzten Jahren in mehreren Weltregionen der Konsum 
von Substanzen zu beobachten ist, die von den internationalen Suchtstoffübereinkommen 
nicht erfasst werden und die eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen können, 
und Kenntnis nehmend von immer zahlreicheren Berichten über die Gewinnung oder Her-
stellung von Substanzen, vorwiegend pflanzlichen Mischungen, die synthetische Canna-
binoid-Rezeptor-Agonisten enthalten, deren psychoaktive Wirkung der des Cannabis ähnelt, 
und von psychoaktiven Substanzen, die als Badesalze in den Verkehr gebracht werden, 

 sowie in der Erkenntnis, wie entscheidend wichtig Daten und qualitative Informatio-
nen aus forensischen und wissenschaftlichen Laboratorien und aus Behandlungszentren 
sind, um ein Verständnis des Problems der unerlaubten synthetischen Drogen und der ver-
schiedenen auf dem illegalen Markt erhältlichen Produkte zu entwickeln, 

 in Anbetracht der Notwendigkeit, die angemessene Verfügbarkeit international kon-
trollierter Suchtstoffe und psychotroper Stoffe zu medizinischen und wissenschaftlichen 
Zwecken zu fördern und gleichzeitig ihre Abzweigung und ihren Missbrauch zu verhindern, 
im Einklang mit dem Einheits-Übereinkommen von 1961 über Suchtstoffe in der durch das 
Protokoll von 1972 geänderten Fassung und dem Übereinkommen von 1971 über psy-
chotrope Stoffe, und in dieser Hinsicht unter Hinweis auf die Resolutionen der Suchtstoff-
kommission 53/4 vom 12. März 201014 und 54/6 vom 25. März 201113, 

 in der Erkenntnis, dass nachhaltige und gemeinsame Anstrengungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit bei der Senkung des Angebots und der Nachfrage gezeigt 
haben, dass positive Ergebnisse erzielt werden können, und mit dem Ausdruck ihrer Aner-
kennung für die diesbezüglichen Initiativen auf regionaler und internationaler Ebene, 

_______________ 
14 Ebd., 2010, Supplement No. 8 (E/2010/28), Kap. I, Abschn. C. 
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 sowie in der Erkenntnis, dass die Suchtstoffkommission und ihre Nebenorgane, im 
Verein mit dem Internationalen Suchtstoff-Kontrollamt, als die Organe der Vereinten Natio-
nen mit der Hauptverantwortung für Fragen der Drogenkontrolle eine vorrangige Rolle  
übernehmen, und ferner in der Erkenntnis, dass es geboten ist, die wirksame Umsetzung 
und Weiterverfolgung der Politischen Erklärung und des Aktionsplans für internationale Zu-
sammenarbeit zugunsten einer integrierten und ausgewogenen Strategie zur Bekämpfung 
des Weltdrogenproblems zu fördern und zu erleichtern, 

 bekräftigend, dass die Bekämpfung des Weltdrogenproblems unter allen seinen As-
pekten von politischer Seite die Entschlossenheit zur Angebotssenkung als festen Bestand-
teil einer ausgewogenen und umfassenden Drogenkontrollstrategie erfordert, die den 
Grundsätzen entspricht, die in der von der Generalversammlung auf ihrer zwanzigsten Son-
dertagung angenommenen Politischen Erklärung und in den Maßnahmen zur Ausweitung 
der internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Weltdrogenproblems15, ein-
schließlich des ebenfalls auf der genannten Tagung angenommenen Aktionsplans für inter-
nationale Zusammenarbeit bei der Ausmerzung des unerlaubten Anbaus von Betäubungs-
mittelpflanzen und für Alternative Entwicklung, verankert sind, 

 desgleichen bekräftigend, dass die Reduzierung des unerlaubten Drogenkonsums und 
seiner Folgen von politischer Seite die Entschlossenheit zu nachfragesenkenden Maßnah-
men erfordert, die durch nachhaltige, breit angelegte Initiativen zur Nachfragesenkung unter 
Beweis gestellt werden muss, die einen Ansatz im Bereich der öffentlichen Gesundheit be-
inhalten, der das gesamte Spektrum von Maßnahmen zu Prävention, Aufklärung, Früher-
kennung und Frühintervention, Behandlung, Betreuung und damit zusammenhängenden 
Unterstützungsdiensten, Unterstützung bei der Genesung, Rehabilitation und Wiederein-
gliederung in die Gesellschaft umfasst, und die alters- und geschlechtsdifferenziert sind, in 
voller Einhaltung der drei internationalen Suchtstoffübereinkommen und im Einklang mit 
der von der Generalversammlung auf ihrer zwanzigsten Sondertagung angenommenen Er-
klärung über die Leitgrundsätze für die Senkung der Drogennachfrage, mit der Politischen 
Erklärung und dem Aktionsplan für internationale Zusammenarbeit zugunsten einer inte-
grierten und ausgewogenen Strategie zur Bekämpfung des Weltdrogenproblems, die von der 
Suchtstoffkommission auf dem Tagungsteil auf hoher Ebene ihrer zweiundfünfzigsten Ta-
gung verabschiedet wurden, und mit den anderen einschlägigen Resolutionen der General-
versammlung, 

 unter Hinweis auf die in ihrer Resolution 64/182 enthaltene Empfehlung an den Wirt-
schafts- und Sozialrat, einen seiner Tagungsteile auf hoher Ebene einem Thema im Zusam-
menhang mit dem Weltdrogenproblem zu widmen, sowie die Empfehlung an die General-
versammlung, eine Sondertagung zur Behandlung des Weltdrogenproblems abzuhalten, 

 im Bewusstsein der Notwendigkeit, die Öffentlichkeit für die Risiken und Bedrohun-
gen zu sensibilisieren, die allen Gesellschaften durch die verschiedenen Aspekte des Welt-
drogenproblems entstehen, 

 bekräftigend, dass das Weltdrogenproblem16 weiter eine gemeinsame und geteilte Ver-
antwortung darstellt, die eine wirksame und verstärkte internationale Zusammenarbeit so-
wie einen integrierten, disziplinübergreifenden, komplementären und ausgewogenen Ansatz 
für angebots- und nachfragesenkende Strategien erfordert, 

_______________ 
15 Resolutionen S-20/4 A-E. 
16 Der unerlaubte Anbau von Betäubungsmittelpflanzen, die unerlaubte Gewinnung, Herstellung und der un-
erlaubte Verkauf von, die unerlaubte Nachfrage nach, der unerlaubte Verkehr mit und die unerlaubte Vertei-
lung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, einschließlich amphetaminähnlicher Stimulanzien, die Ab-
zweigung von Vorläuferstoffen und damit zusammenhängende kriminelle Tätigkeiten. 



 A/RES/66/183 

 5

 1. fordert die Staaten erneut auf, rasch die erforderlichen Schritte zu unternehmen, 
um die Maßnahmen durchzuführen und die Ziele und Zielvorgaben zu erfüllen, welche in 
der Politischen Erklärung und dem Aktionsplan für internationale Zusammenarbeit zuguns-
ten einer integrierten und ausgewogenen Strategie zur Bekämpfung des Weltdrogenpro-
blems6 enthalten sind, die von der Generalversammlung auf ihrer vierundsechzigsten Ta-
gung verabschiedet wurden; 

 2. erklärt erneut, dass die Bekämpfung des Weltdrogenproblems eine gemeinsame 
und geteilte Verantwortung darstellt, die in einem multilateralen Rahmen wahrgenommen 
werden muss, einen integrierten und ausgewogenen Ansatz erfordert und in voller Überein-
stimmung mit den in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Zielen und Grundsät-
zen und anderen Bestimmungen des Völkerrechts, der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte17 und der Erklärung und des Aktionsprogramms von Wien18 betreffend die 
Menschenrechte, insbesondere unter voller Achtung der Souveränität und territorialen Un-
versehrtheit der Staaten, des Grundsatzes der Nichteinmischung in die inneren Angelegen-
heiten von Staaten sowie aller Menschenrechte und Grundfreiheiten, und ausgehend von 
den Grundsätzen der Gleichberechtigung und der gegenseitigen Achtung ausgeübt werden 
muss; 

 3. fordert die Mitgliedstaaten auf, wirksam zusammenzuarbeiten und praktische 
Maßnahmen zu ergreifen, um das Weltdrogenproblem nach dem Grundsatz der gemeinsa-
men und geteilten Verantwortung anzugehen; 

 4. verpflichtet sich, die bilaterale, regionale und internationale Zusammenarbeit 
namentlich durch den Austausch nachrichtendienstlicher Informationen und grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit zu fördern, um das Weltdrogenproblem wirksamer zu bekämp-
fen, insbesondere indem sie eine solche Zusammenarbeit durch die Staaten anregt und un-
terstützt, die durch den unerlaubten Anbau von Betäubungsmittelpflanzen, die unerlaubte 
Gewinnung, Herstellung, Durchfuhr und Verteilung von Suchtstoffen und psychotropen 
Stoffen, den unerlaubten Verkehr damit und den Missbrauch dieser Stoffe am unmittelbars-
ten betroffen sind; 

 5. bekräftigt die von den Mitgliedstaaten eingegangene Verpflichtung zur Förde-
rung, Entwicklung, Überprüfung oder Stärkung wirksamer, umfassender und integrierter 
Programme zur Senkung der Drogennachfrage, die wissenschaftlich fundiert sind und ein 
Spektrum von Maßnahmen abdecken, darunter Primärprävention, Aufklärung, Früherken-
nung und Frühintervention, Behandlung, Betreuung und damit zusammenhängende Unter-
stützungsdienste, Unterstützung bei der Genesung, Rehabilitation und Maßnahmen zur 
Wiedereingliederung in die Gesellschaft, die die Gesundheit und das soziale Wohl von Ein-
zelpersonen, Familien und Gemeinwesen fördern und die schädlichen Folgen des Drogen-
missbrauchs für den einzelnen Menschen wie auch für die Gesellschaft insgesamt mindern 
sollen, unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Frauen und der besonderen 
Problematik von Drogenkonsumenten mit hohem Risiko, in voller Einhaltung der drei in-
ternationalen Suchtstoffübereinkommen und im Einklang mit den innerstaatlichen Rechts-
vorschriften, und verpflichtet die Mitgliedstaaten, mehr Ressourcen darauf zu verwenden, 
den nichtdiskriminierenden Zugang zu den genannten Interventionen zu gewährleisten, so 
auch in Haftanstalten, eingedenk dessen, dass bei diesen Interventionen auch Faktoren, die 
die menschliche Entwicklung untergraben, wie etwa Armut und gesellschaftliche Ausgren-
zung, zu berücksichtigen sind; 

_______________ 
17 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/grunddok/ 
ar217a3.html. 
18 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III. 
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 6. empfiehlt dem Wirtschafts- und Sozialrat, einen seiner Tagungsteile auf hoher 
Ebene einem Thema im Zusammenhang mit dem Weltdrogenproblem zu widmen, und emp-
fiehlt außerdem der Generalversammlung, eine Sondertagung zur Behandlung des Weltdro-
genproblems abzuhalten; 

 7. registriert mit großer Besorgnis die schädlichen Folgen des Drogenmissbrauchs 
für den Einzelnen wie für die Gesellschaft, bekräftigt die Verpflichtung aller Mitgliedstaa-
ten, im Rahmen umfassender, einander ergänzender und sektorübergreifender Strategien zur 
Senkung der Drogennachfrage gegen diese Probleme anzugehen, insbesondere Strategien, 
die sich gezielt an Kinder, junge Menschen und ihre Familien richten, nimmt außerdem mit 
großer Besorgnis Kenntnis von dem bestürzenden Anstieg der Fälle von HIV/Aids und an-
deren durch Blut übertragenen Krankheiten bei injizierenden Drogenkonsumenten, bekräf-
tigt die von allen Mitgliedstaaten eingegangene Verpflichtung, auf das Ziel des allgemeinen 
Zugangs zu umfassenden Präventionsprogrammen, Behandlung, Betreuung und damit zu-
sammenhängenden Unterstützungsdiensten hinzuarbeiten, unter voller Einhaltung der inter-
nationalen Suchtstoffübereinkommen, im Einklang mit den innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften und unter Berücksichtigung aller einschlägigen Resolutionen der Generalver-
sammlung und gegebenenfalls des WHO, UNODC, UNAIDS Technical Guide for Countries 
to Set Targets for Universal Access to HIV Prevention, Treatment and Care for Injecting 
Drug Users (Technischer Leitfaden der WHO, des UNODC und des UNAIDS für die Län-
der zur Festlegung von Zielvorgaben für den allgemeinen Zugang injizierender Drogenkon-
sumenten zu HIV-Prävention, -Behandlung und -Betreuung)19, und ersucht das Büro der 
Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, sein Mandat auf diesem Ge-
biet in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Organisationen und Programmen des 
Systems der Vereinten Nationen, darunter der Weltgesundheitsorganisation, dem Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen und dem Gemeinsamen Programm der Vereinten 
Nationen für HIV/Aids, wahrzunehmen; 

 8. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, gegebenenfalls nationale Maß-
nahmen zur Bewältigung des Problems des Fahrens unter Drogeneinfluss zu entwickeln, in-
dem sie unter anderem Informationen und bewährte Verfahren bezüglich wirksamer Maß-
nahmen austauschen und dabei auch die internationalen wissenschaftlichen und juristischen 
Kreise einbeziehen; 

 9. legt den Mitgliedstaaten nahe, im Einklang mit den Resolutionen 53/414 und 
54/613 der Suchtstoffkommission die ausreichende Verfügbarkeit international kontrollierter 
Suchtstoffe und psychotroper Stoffe zu medizinischen und wissenschaftlichen Zwecken zu 
fördern und gleichzeitig ihre Abzweigung und ihren Missbrauch zu verhindern, und ersucht 
das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und das Interna-
tionale Suchtstoff-Kontrollamt, ihre diesbezüglichen Anstrengungen fortzusetzen; 

 10. anerkennt die anhaltenden Anstrengungen und Fortschritte bei der Bekämpfung 
des Weltdrogenproblems, nimmt mit großer Besorgnis Kenntnis von der anhaltenden uner-
laubten Gewinnung von Opium und dem unerlaubten Verkehr damit, der anhaltenden uner-
laubten Herstellung von Kokain und dem unerlaubten Verkehr damit, der Zunahme der un-
erlaubten Gewinnung von Cannabis und des unerlaubten Verkehrs damit, der anhaltenden 
weltweiten Ausbreitung der unerlaubten Herstellung amphetaminähnlicher Stimulanzien 
und der zunehmenden Abzweigung von Ausgangsstoffen sowie der damit zusammenhän-
genden Verteilung unerlaubter Drogen und ihres Konsums und betont, dass die auf nationa-
ler, regionaler und internationaler Ebene unternommenen gemeinsamen Anstrengungen zur 
umfassenderen Bewältigung dieser globalen Herausforderungen im Einklang mit dem 

_______________ 
19 In Englisch verfügbar unter http://www.who.int/hiv/pub/idu/targetsetting/en/index.html. 
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Grundsatz der gemeinsamen und geteilten Verantwortung gestärkt und intensiviert werden 
müssen, so auch durch verstärkte und besser koordinierte technische und finanzielle Hilfe; 

 11. bittet die Mitgliedstaaten, im Hinblick auf die Ermittlung neuer Routen und 
Vorgehensweisen organisierter krimineller Gruppen, die sich auf die Abzweigung oder den 
Schmuggel von Stoffen spezialisiert haben, die häufig bei der unerlaubten Herstellung von 
Suchtstoffen und psychotropen Stoffen verwendet werden, die internationale Zusammenar-
beit und den Informationsaustausch durch geeignete Maßnahmen zu verstärken, namentlich 
im Hinblick auf den illegalen Handel mit solchen Stoffen über das Internet, und das Interna-
tionale Suchtstoff-Kontrollamt auch weiterhin über solche Informationen zu unterrichten; 

 12. legt den Mitgliedstaaten weiterhin nahe, gemäß Resolution 53/11 der Sucht-
stoffkommission vom 12. März 201014 den Informationsaustausch über den potenziellen 
Missbrauch synthetischer Cannabinoid-Rezeptor-Agonisten und den Verkehr damit zu för-
dern; 

 13. anerkennt die Notwendigkeit, sachdienliche Daten und Informationen betref-
fend die internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Weltdrogenproblems auf allen 
Ebenen zu sammeln, und fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, zu diesem Zweck 
den über die Suchtstoffkommission geführten Dialog zu unterstützen; 

 14. erkennt außerdem an, dass 

 a) nachhaltige Anbaukontrollstrategien, die sich gegen den unerlaubten Anbau von 
Pflanzen für die Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen richten, eine inter-
nationale Zusammenarbeit erfordern, die auf dem Grundsatz der geteilten Verantwortung 
und einem integrierten und ausgewogenen Ansatz beruht, die Rechtsstaatlichkeit und gege-
benenfalls Sicherheitsanliegen berücksichtigt und unter voller Achtung der Souveränität und 
der territorialen Unversehrtheit der Staaten, des Grundsatzes der Nichteinmischung in die 
inneren Angelegenheiten der Staaten und aller Menschenrechte und Grundfreiheiten erfolgt; 

 b) solche Anbaukontrollstrategien unter anderem Programme für Alternative Ent-
wicklung und gegebenenfalls präventive Programme für Alternative Entwicklung sowie 
Ausmerzungs- und Rechtsdurchsetzungsmaßnahmen umfassen; 

 c) solche Anbaukontrollstrategien in vollem Einklang mit Artikel 14 des Überein-
kommens der Vereinten Nationen von 1988 gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen 
und psychotropen Stoffen12 stehen, angemessen und im Einklang mit der nationalen Politik 
koordiniert und abgestuft sein sollen, um die nachhaltige Ausmerzung des unerlaubten An-
baus zu erreichen, und stellt ferner fest, dass sich die Mitgliedstaaten verpflichten müssen, 
die Langzeitinvestitionen in solche Strategien in Abstimmung mit anderen entwicklungsför-
dernden Maßnahmen zu erhöhen, um zur Nachhaltigkeit der sozialen und wirtschaftlichen 
Entwicklung und zur Armutsbeseitigung in den betroffenen ländlichen Gebieten beizutra-
gen, wobei die traditionellen, erlaubten Verwendungen, sofern diese historisch belegt sind, 
sowie der Umweltschutz gebührend zu berücksichtigen sind; 

 15. erkennt ferner an, dass die Entwicklungsländer, die über umfangreichen Sach-
verstand auf dem Gebiet der Alternativen Entwicklung verfügen, eine maßgebliche Rolle 
bei der Förderung bewährter Verfahren und der Erkenntnisse aus solchen Programmen spie-
len, und bittet sie, diese bewährten Verfahren auch weiterhin an die vom unerlaubten Anbau 
betroffenen Staaten, auch solche in Postkonfliktsituationen, weiterzugeben, damit diese sie 
gegebenenfalls im Einklang mit ihren jeweiligen nationalen Besonderheiten anwenden kön-
nen; 

 16. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, ihre Zusammenarbeit mit den vom 
unerlaubten Drogenhandel betroffenen Transitstaaten und ihre Hilfe für diese Staaten zu 
verstärken, entweder unmittelbar oder über zuständige regionale und internationale Organi-
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sationen, im Einklang mit Artikel 10 des Übereinkommens der Vereinten Nationen von 
1988 gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen und ent-
sprechend dem Grundsatz der geteilten Verantwortung sowie der Notwendigkeit, dass alle 
Staaten im Rahmen eines integrierten und ausgewogenen Ansatzes Maßnahmen zur Be-
kämpfung des Drogenproblems unter allen Aspekten fördern und durchführen; 

 17. ersucht die internationale Gemeinschaft, insbesondere die Zielländer, nach dem 
Grundsatz der geteilten Verantwortung den am stärksten betroffenen Transitstaaten dringend 
ausreichende technische Hilfe und Unterstützung zu gewähren, um deren Kapazitäten zur 
Eindämmung des Stroms unerlaubter Drogen zu erhöhen; 

 18. erklärt erneut, dass die Mitgliedstaaten dringend die internationale und regiona-
le Zusammenarbeit verstärken müssen, um den ernsten Herausforderungen zu begegnen, die 
von den zunehmenden Verbindungen zwischen Drogenhandel, Geldwäsche, Korruption und 
anderen Formen der organisierten Kriminalität, namentlich dem Menschenhandel, der 
Schleusung von Migranten, dem Handel mit Feuerwaffen, der Computerkriminalität und in 
einigen Fällen dem Terrorismus und der Terrorismusfinanzierung ausgehen, sowie denjeni-
gen erheblichen Herausforderungen zu begegnen, vor die sich Strafverfolgungs- und Justiz-
behörden bei der Reaktion auf die ständig wechselnden Mittel gestellt sehen, mit denen sich 
grenzüberschreitende kriminelle Organisationen der Entdeckung und Strafverfolgung zu 
entziehen suchen; 

 19. ist sich dessen bewusst, dass die Verbindungen zwischen dem Drogenhandel 
und der unerlaubten Herstellung von Feuerwaffen und dem unerlaubten Handel damit in ei-
nigen Regionen der Welt zunehmen und dass das Übergreifen dieses Problems auf andere 
Regionen verhindert werden muss, und fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, an-
gemessene, mit ihren internationalen vertraglichen Verpflichtungen und den sonstigen ein-
schlägigen internationalen Normen vereinbare Maßnahmen zu ergreifen, um bei der Verhü-
tung des Erwerbs und Gebrauchs von Feuerwaffen und Munition durch am Drogenhandel 
beteiligte kriminelle Organisationen und bei der Bekämpfung der unerlaubten Herstellung 
solcher Feuerwaffen und Munition und des unerlaubten Handels damit uneingeschränkt zu-
sammenzuarbeiten; 

 20. bekräftigt, wie wichtig das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Ver-
brechensbekämpfung und seine Regionalbüros beim Aufbau von Kapazitäten auf lokaler 
Ebene zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität und des Dro-
genhandels sind, und fordert das Büro nachdrücklich auf, bei Entscheidungen über die 
Schließung beziehungsweise Zuteilung von Büros regionale Anfälligkeiten, Projekte und 
Auswirkungen im Kampf gegen den Drogenhandel, insbesondere in den Entwicklungslän-
dern, zu berücksichtigen, um ein wirksames Maß an Unterstützung für die nationalen und 
regionalen Anstrengungen zur Bekämpfung des Weltdrogenproblems aufrechtzuerhalten; 

 21. fordert das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung nachdrücklich auf, die Zusammenarbeit mit zwischenstaatlichen, internationalen und 
den zuständigen regionalen Organisationen, die sich mit der Bekämpfung und Bewältigung 
des Weltdrogenproblems befassen, nach Bedarf zu verstärken, um bewährte Verfahren und 
wissenschaftliche Standards auszutauschen und ihre einzigartigen komparativen Vorteile 
bestmöglich zu nutzen; 

 22. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung, den Mitgliedstaaten auf Antrag auch weiterhin technische Hilfe zu leisten, um die Ka-
pazitäten zur Bekämpfung des Weltdrogenproblems auszubauen, namentlich die analytische 
Arbeit von Laboratorien zu verbessern, indem es Schulungsprogramme für die Erarbeitung 
von Indikatoren und Instrumenten zur Erhebung und Analyse genauer, verlässlicher und 
vergleichbarer Daten zu allen maßgeblichen Aspekten des Weltdrogenproblems sowie gege-
benenfalls für die Verbesserung vorhandener oder die Erarbeitung neuer nationaler Indikato-
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ren und Instrumente durchführt, und bittet die Mitgliedstaaten, nach Bedarf und unter Be-
rücksichtigung der besonderen Bedürfnisse und verfügbaren Ressourcen in Maßnahmen des 
Kapazitätsaufbaus und der Qualitätsverbesserung für die Erhebung und Meldung von In-
formationen zu investieren und an Kooperationsinitiativen mitzuwirken, die vom Büro der 
Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und/oder anderen nationalen, 
regionalen oder internationalen Organisationen und Organen organisiert werden und auf den 
Austausch technischen Fachwissens auf dem Gebiet der Datenerhebung, -analyse und -
evaluierung und praktischer Erfahrung auf dem Gebiet der Drogendaten gerichtet sind; 

 23. bittet die Suchtstoffkommission in ihrer Eigenschaft als zentrales richtlinienge-
bendes Organ des Systems der Vereinten Nationen für Fragen mit Drogenbezug, die Kapazi-
tät des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung zur Erhe-
bung, Analyse, Nutzung und Verbreitung genauer, verlässlicher, objektiver und vergleichba-
rer Daten zu stärken und die entsprechenden Informationen in den World Drug  
Report (Weltdrogenbericht) aufzunehmen; 

 24. legt dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung 
nahe, auch weiterhin die Staaten auf Antrag bei der Schaffung der operativen Rahmenstruk-
turen, die für die Kommunikation innerhalb nationaler Grenzen und darüber hinaus unver-
zichtbar sind, zu unterstützen und den Informationsaustausch über Trends auf dem Gebiet 
des Drogenhandels und die Analyse der entsprechenden Daten zu erleichtern, mit dem Ziel, 
die Kenntnisse über das Weltdrogenproblem auf nationaler, regionaler und internationaler 
Ebene zu verbessern, erkennt an, wie wichtig es ist, die Laboratorien zu integrieren, wissen-
schaftliche Unterstützung für die Rahmenstrukturen der Drogenkontrolle bereitzustellen und 
Analysedaten von hoher Qualität als eine primäre weltweite Informationsquelle zu behan-
deln, und fordert mit Nachdruck die Abstimmung mit anderen internationalen Einrichtun-
gen, namentlich der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (INTERPOL); 

 25. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, dem Büro der Vereinten Nationen 
für Drogen- und Verbrechensbekämpfung größtmögliche finanzielle und politische Unter-
stützung zu gewähren, indem sie die Zahl der Geber erhöhen und mehr freiwillige Beiträge 
leisten, insbesondere nicht zweckgebundene Beiträge, damit es seine operativen Tätigkeiten 
und die Aktivitäten auf dem Gebiet der technischen Zusammenarbeit im Rahmen seiner 
Mandate fortsetzen, ausweiten, verbessern und verstärken kann, namentlich im Hinblick auf 
die vollständige Durchführung der von der Generalversammlung auf ihrer zwanzigsten 
Sondertagung angenommenen Politischen Erklärung1 und der Politischen Erklärung und des 
Aktionsplans für internationale Zusammenarbeit zugunsten einer integrierten und ausgewo-
genen Strategie zur Bekämpfung des Weltdrogenproblems, die von der Suchtstoffkommis-
sion auf dem Tagungsteil auf hoher Ebene ihrer zweiundfünfzigsten Tagung verabschiedet 
wurden, sowie gegebenenfalls der von der Kommission auf der genannten Tagung verab-
schiedeten einschlägigen Resolutionen6, und empfiehlt, dem Büro auch weiterhin einen aus-
reichenden Anteil am ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen zuzuweisen, damit es 
seine Mandate auf konsistente und stabile Weise erfüllen kann; 

 26. nimmt Kenntnis von Resolution 54/10 der Suchtstoffkommission vom 25. März 
2011 über die Empfehlungen der ständigen offenen zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe zur 
Verbesserung der Lenkung und der Finanzlage des Büros der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung13 und legt den Mitgliedstaaten und dem Büro nahe, sich 
im Rahmen des Mandats der Arbeitsgruppe weiter auf pragmatische, ergebnisorientierte, ef-
fiziente und kooperative Weise mit diesen Fragen zu befassen; 

 27. legt der Suchtstoffkommission in ihrer Eigenschaft als wichtigstes richtlinien-
gebendes Organ der Vereinten Nationen für Fragen der internationalen Drogenkontrolle und 
als Leitungsgremium des Drogenprogramms des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- 
und Verbrechensbekämpfung sowie dem Internationalen Suchtstoff-Kontrollamt nahe, ihre 
nützliche Arbeit im Hinblick auf die Kontrolle von Ausgangsstoffen und anderen Chemika-



A/RES/66/183 

 10 

lien, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen ver-
wendet werden, zu verstärken, und legt dem Kontrollamt im Einklang mit Resolution 54/8 
der Kommission vom 25. März 201113 eindringlich nahe, die Kommunikation mit den Mit-
gliedstaaten weiter zu verstärken und gemeinsam mit ihnen nach Möglichkeiten für eine 
wirksamere Kontrolle und Überwachung des Handels mit chemischen Ausgangsstoffen, die 
häufig bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen verwen-
det werden, zu suchen; 

 28. fordert die Staaten, die das Einheits-Übereinkommen von 1961 über Suchtstoffe 
in der durch das Protokoll von 1972 geänderten Fassung10, das Übereinkommen von 1971 
über psychotrope Stoffe11, das Übereinkommen der Vereinten Nationen von 1988 gegen den 
unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen12, das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und die dazu-
gehörigen Protokolle20 und das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption21 
noch nicht ratifiziert haben beziehungsweise diesen Übereinkünften noch nicht beigetreten 
sind, nachdrücklich auf, dies zu erwägen, und fordert die Vertragsstaaten dieser Überein-
künfte nachdrücklich auf, alle deren Bestimmungen mit Vorrang durchzuführen; 

 29. nimmt Kenntnis von den Resolutionen, die die Suchtstoffkommission auf ihrer 
vierundfünfzigsten Tagung verabschiedete13, dem World Drug Report 2011 (Weltdrogenbe-
richt 2011) des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung22 
und dem jüngsten Bericht des Internationalen Suchtstoff-Kontrollamts23 und fordert die 
Staaten auf, die internationale und regionale Zusammenarbeit zu verstärken, um der Bedro-
hung entgegenzuwirken, die der internationalen Gemeinschaft durch die unerlaubte Gewin-
nung von Drogen, insbesondere aus der Gruppe der Opiate, und den unerlaubten Verkehr 
damit sowie durch andere Aspekte des Weltdrogenproblems entsteht, und auch weiterhin 
konzertierte Maßnahmen im Rahmen des Pariser Paktes24 und anderer einschlägiger interna-
tionaler Initiativen durchzuführen; 

 30. stellt fest, dass das Internationale Suchtstoff-Kontrollamt ausreichende Ressour-
cen für die Durchführung aller seiner Aufgaben benötigt, bekräftigt die Wichtigkeit seiner 
Arbeit, legt ihm nahe, seine Arbeit auch künftig mandatsgemäß auszuführen, fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sich in einer gemeinsamen Anstrengung zu verpflichten, 
dem Amt im Einklang mit Resolution 1996/20 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 23. Juli 
1996 nach Möglichkeit angemessene und ausreichende Haushaltsmittel zuzuweisen, betont, 
dass seine Kapazität erhalten werden muss, unter anderem durch die Bereitstellung geeigne-
ter Mittel durch den Generalsekretär und durch angemessene technische Unterstützung sei-
tens des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, und for-
dert eine stärkere Zusammenarbeit und eine bessere Verständigung zwischen den Mitglied-
staaten und dem Amt, um es in die Lage zu versetzen, alle seine Aufgaben aus den interna-
tionalen Suchtstoffübereinkommen durchzuführen; 

_______________ 
20 United Nations, Treaty Series, Vol. 2225, 2237, 2241 und 2326, Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige 
Fassungen: dBGBl. 2005 II S. 954, 956; LGBl. 2008 Nr. 72; öBGBl. III Nr. 84/2005; AS 2006 5861 (Über-
einkommen); dBGBl. 2005 II S. 954, 995; LGBl. 2008 Nr. 74; öBGBl. III Nr. 220/2005; AS 2006 5917 
(Protokoll gegen den Menschenhandel); dBGBl. 2005 II S. 954, 1007; LGBl. 2008 Nr. 73; öBGBl. III 
Nr. 11/2008; AS 2006 5899 (Protokoll gegen die Schleusung von Migranten). Feuerwaffen-Protokoll: 
deutschsprachige Fassung in Resolution 55/255 der Generalversammlung, Anlage. 
21 Ebd., Vol. 2349, Nr. 42146. Amtliche deutschsprachige Fassungen: LGBl. 2010 Nr. 194; öBGBl. III 
Nr. 47/2006; AS 2009 5467. 
22 United Nations publication, Sales No. E.11.XI.10. 
23 United Nations publication, Sales No. E.11.XI.1. 
24 Siehe S/2003/641, Anlage. 
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 31. betont die wichtige Rolle der Zivilgesellschaft, insbesondere der nichtstaatli-
chen Organisationen, bei der Bekämpfung des Weltdrogenproblems, nimmt mit Anerken-
nung Kenntnis von ihrem wichtigen Beitrag zu dem Überprüfungsprozess und vermerkt au-
ßerdem, dass es Vertretern der betroffenen Bevölkerungsgruppen sowie von Institutionen 
der Zivilgesellschaft gegebenenfalls ermöglicht werden soll, an der Formulierung und Um-
setzung einer Politik zur Senkung von Drogennachfrage und -angebot mitzuwirken; 

 32. legt den Mitgliedstaaten nahe, sicherzustellen, dass die Zivilgesellschaft gege-
benenfalls im Rahmen von Konsultationen an der Erarbeitung und Durchführung von Pro-
grammen und Maßnahmen der Drogenkontrolle, insbesondere im Hinblick auf Aspekte der 
Nachfragesenkung, mitwirkt; 

 33. ermutigt die Tagungen der Leiter nationaler Drogenbekämpfungsbehörden und 
der Unterkommission der Suchtstoffkommission für unerlaubten Drogenverkehr und damit 
zusammenhängende Fragen im Nahen und Mittleren Osten, auch künftig zur Stärkung der 
regionalen und internationalen Zusammenarbeit beizutragen, und nimmt in dieser Hinsicht 
Kenntnis von den Gesprächen, die auf der einundzwanzigsten Tagung der Leiter nationaler 
Drogenbekämpfungsbehörden Afrikas vom 5. bis 9. September 2011 in Addis Abeba bezie-
hungsweise Lateinamerikas und der Karibik vom 3. bis 7. Oktober 2011 in Santiago geführt 
wurden; 

 34. begrüßt die laufenden Anstrengungen zur Stärkung der Zusammenarbeit bei der 
Bekämpfung des unerlaubten Drogenverkehrs, die sich gegen das Angebot, die Nachfrage 
und die Abzweigung von chemischen Ausgangsstoffen richten und die von Regionalorgani-
sationen und transregionalen Initiativen wie den Mitgliedern der Gemeinschaft Unabhängi-
ger Staaten, der Dreiecksinitiative, der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, der Organisation des Vertrags über kol-
lektive Sicherheit, der Eurasischen Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terro-
rismusfinanzierung sowie von anderen zuständigen subregionalen und regionalen Organisa-
tionen und Initiativen unternommen werden, darunter die Suchtstoffbekämpfungsstrategie 
der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit für den Zeitraum 2011-2016, die bei der 
Organisation der amerikanischen Staaten angesiedelte Interamerikanische Kommission zur 
Bekämpfung des Drogenmissbrauchs, der europäische Pakt zur Bekämpfung des internatio-
nalen Drogenhandels, der europäische Pakt gegen synthetische Drogen und der Arbeitsplan 
der für Drogenfragen zuständigen hochrangigen Amtsträger des Verbands Südostasiatischer 
Nationen zur Bekämpfung der Gewinnung unerlaubter Drogen, des Verkehrs damit und ih-
res Konsums (2009-2015) mit dem Ziel, Südostasien bis 2015 drogenfrei zu machen, sowie 
die jüngste Verstärkung der Partnerschaft zwischen den Mitgliedstaaten der Karibischen 
Gemeinschaft, der Dominikanischen Republik und den Vereinigten Staaten von Amerika im 
Rahmen der Sicherheitsinitiative für das Karibikbecken, die unter anderem darauf abzielt, 
den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen erheblich zu verringern; 

 35. bittet die Mitgliedstaaten, in enger Abstimmung mit dem Büro der Vereinten 
Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, den Gebern und anderen zuständigen 
internationalen Organisationen den afrikanischen Staaten weiter dabei behilflich zu sein, die 
mit dem Missbrauch aller Drogen verbundenen Gesundheitsprobleme anzugehen und die 
entsprechenden Gefahren ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, im Einklang mit Resolu-
tion 54/14 der Suchtstoffkommission vom 25. März 201113, und begrüßt in dieser Hinsicht 
die Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen dem Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung und der Kommission der Afrikanischen Union, in der die 
beiden Organisationen übereingekommen sind, darauf hinzuarbeiten, dass sich ihre Aktivi-
täten besser ergänzen; 

 36. fordert die zuständigen Organisationen und Institutionen der Vereinten Nationen 
und die sonstigen internationalen Organisationen auf und bittet die internationalen Finanz-
institutionen, einschließlich der regionalen Entwicklungsbanken, Drogenkontrollfragen 
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durchgängig in ihre Programme aufzunehmen, und fordert das Büro der Vereinten Nationen 
für Drogen- und Verbrechensbekämpfung auf, seine führende Rolle bei der Bereitstellung 
sachdienlicher Informationen und technischer Hilfe auch weiterhin wahrzunehmen; 

 37. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs25 und ersucht den Gene-
ralsekretär, der Generalversammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung einen Bericht 
über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

89. Plenarsitzung 
19. Dezember 2011 

_______________ 
25 A/66/130. 


